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Dringliche Motion Nachtragskredit für die Finanzierung der ersten Zahlung gemäss 

Ausgabenbewilligung «Sonderkredit Finanzierung Neubau Lebens- und Begeg-

nungszentrum Grossfeld und Sanierung Zunacher 1 / 2 und Kleinfeld Bericht und 

Antrag 030/2025»  

 
Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bitten Sie, folgende Motion zu überweisen: 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament an der Januarsitzung 2026 des Einwoh-
nerrat einen Bericht und Antrag für einen Nachtragskredit von 20 Mio. Franken zu 
Lasten der Erfolgsrechnung 2025 für den Investitionsbeitrag (nicht rückzahlbaren 
Beitrag) der Stadt Kriens vorzulegen. 
 
Begründung: 
Dank des Schulterschlusses aller Parteien mit gleicher Haltung wurde die Abstim-
mung überwältigend und deutlich gewonnen – ein starkes Zeichen für Verantwortung 
und Weitsicht. Nun folgt der nächste, finanziell nachhaltige Schritt für die Zukunft der 
Stadt Kriens und der Heime Kriens AG: gemeinsames Handeln, das Stabilität schafft 
und langfristig wirkt. 
 
Die Sanierungskosten für Zunacher und Kleinfeld wurden 2021 erhoben und betra-
gen, unter Berücksichtigung der seitherigen 6% Bauteuerung gemäss Basler & Hof-
mann, Fr. 20'190'000; diese Verpflichtung hätte durch die Heime Kriens AG in den 
Vorjahren bilanziell zurückgestellt werden müssen, was jedoch aufgrund zu tiefer 
Heimtaxen und unzureichender Kostendeckung offenbar nicht möglich war. 
 
Im Jahr 2025 macht der voraussichtlich starke Abschluss der Stadt Kriens die Finan-
zierung eines nicht rückzahlbaren Beitrags über die Erfolgsrechnung 2025 sinnvoll 
und nachvollziehbar. 
Die Folge ist ein um 20 Mio. Franken tieferes Gewinnresultat 2025, dafür jedoch eine 
nachhaltige Entlastung des Haushalts um über Fr. 600'000 pro Jahr während 33 
Jahren, da die entsprechenden Abschreibungen entfallen. 
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Rückforderungsverzicht: Damit der Beitrag der Stadt Kriens für die Sanierung des 
Zunacher und Kleinfeld als Gemeindebeitrag über die städtische Erfolgsrechnung 
verbucht werden kann, muss die Stadt Kriens auf eine allfällige Rückforderung des 
Betrages verzichten, was im Bericht und Antrag auch so aufgeführt und beschlossen 
worden ist.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Sandro Bucher, Präsident KFG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


